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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Transplantationsgesetzes 
 
 
A Problem 
 
Am 1. August 2012 ist das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes und am  
1. November 2012 das Gesetz zur Regelung der Entscheidungslösung im Transplantations-
gesetz in Kraft getreten. Wichtige neue Regelungen sind insbesondere § 2 des Transplanta-
tionsgesetzes zur Umsetzung der eingeführten Entscheidungslösung (zum Beispiel Aufklä-
rungsmaßnahmen), § 9a des Transplantationsgesetzes, der die Pflichten der Entnahme-
krankenhäuser konkretisiert, und § 9b des Transplantationsgesetzes, der die verpflichtende 
Bestellung von Transplantationsbeauftragten und ihre wesentlichen Aufgaben festlegt. Ge-
mäß § 9b Absatz 3 des Transplantationsgesetzes haben die Länder Näheres zur Qualifikati-
on, organisationsrechtlichen Stellung und Freistellung der Transplantationsbeauftragten von 
ihren sonstigen Tätigkeiten zu bestimmen. 
 
§ 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 des Transplantationsgesetzes sieht einen angemessenen 
pauschalen Zuschlag an die Entnahmekrankenhäuser für die Bestellung von Transplantati-
onsbeauftragten vor. Die Vertragspartner auf Bundesebene (Deutsche Krankenhausgesell-
schaft, Bundesärztekammer, GKV-Spitzenverband) haben sich nach langwierigen Verhand-
lungen erst Ende 2014 über die Tätigkeiten und Finanzierung von Transplantationsbeauf-
tragten für die Jahre 2014 bis 2016 geeinigt. Die getroffene Vereinbarung nach § 7 Absatz 5 
des Vertrages nach § 11 Absatz 2 zwischen den vorgenannten Vertragspartnern und der 
Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) legt auch Berichtspflichten der Entnahme-
krankenhäuser an die DSO zu den Tätigkeiten der Transplantationsbeauftragten fest.  
 
Insbesondere vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, im Gesetz zur Ausführung des 
Transplantationsgesetzes ergänzende Regelungen zu treffen und Anpassungen vorzuneh-
men. 
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B Lösung 
 
In erster Linie gilt es, im Transplantationsgesetz getroffene Regelungen - insbesondere in 
den §§ 2 und 9b des Transplantationsgesetzes - durch ergänzende Vorschriften im Gesetz 
zur Ausführung des Transplantationsgesetzes zu konkretisieren. Weiter sind notwendige 
Anpassungen und redaktionelle Änderungen vorzunehmen, zum Beispiel in Bezug auf Be-
grifflichkeiten wie „Entnahmekrankenhäuser“ statt „Krankenhäuser mit Intensivbetten“, die 
veränderte Bezeichnung von Paragraphen aus dem TPG und eine gleichstellungsgerechte 
Sprache. Außerdem ist es erforderlich, neue Regelungen zu treffen. Es sollen zum Beispiel 
die Verpflichtungen festgelegt werden, dass Transplantationsbeauftragte ihre Qualifikation 
durch curriculäre Fortbildungen zum Thema Organspende nachweisen und die Kranken-
hausträger dem Land auf Verlangen schriftlich Auskunft erteilen.  
 
 
C Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter. Beteiligt sind 
das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung, das Finanzministerium sowie 
das Ministerium für Inneres und Kommunales. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Keine. 
 
 
G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Sofern Transplantationsbeauftragte bisher noch keine curriculäre Fortbildung absolviert ha-
ben, können den Krankenhäusern Kosten für die Teilnahme der Transplantationsbeauftrag-
ten an curriculären Fortbildungen entstehen. 
 
 
H Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das Gesetz zur Ausführung des Transplantationsgesetzes gilt für Frauen und Männer 
gleichermaßen. Die rechtlichen Regelungen betreffen insbesondere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Krankenhäusern, aber auch in anderen beteiligten Institutionen. Genderaspek-
te sind daher nicht berührt. 
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I Befristung 
 
Eine Befristung ist im Hinblick auf den Kabinettbeschluss vom 20. Dezember 2011 nicht vor-
gesehen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-

stimmungen 
 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes  
zur Ausführung des  

Transplantationsgesetzes 
 

  

Artikel 1 
 

  

Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
des Transplantationsgesetzes 

 

 Gesetz zur Ausführung des Transplanta-
tionsgesetzes (AG-TPG) 

Das Gesetz zur Ausführung des Transplan-
tationsgesetzes vom 9. November 1999 
(GV. NRW. S. 599), das zuletzt durch Arti-
kel II des Gesetzes vom 11. Dezember 
2007 (GV. NRW. S. 702, ber. 2008 S. 157) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
fasst: 

 

  

„Inhaltsübersicht 
 

 Inhaltsübersicht 

§ 1 Zuständige Stellen 
 

  

§ 2  Landeskommission 
 

 § 1  Landeskommission 
 

§ 3  Verfahren 
 

 § 2  Verfahren 
 

§ 4  Transplantationsbeauftragte 
 

  

§ 5  Auskunftserteilung 
 

  

§ 6  Kosten 
 

 § 3  Kosten 
 

§ 7 Inkrafttreten“ 
 

 § 4  Inkrafttreten 
 

2. Dem § 1 wird folgender § 1 vorange-
stellt: 

 

  

„§ 1 
Zuständige Stellen 

 

  

Zur Aufklärung der Bevölkerung über 
die Möglichkeiten der Organspende, die 
Voraussetzungen der Organentnahme 
und die Bedeutung der Organübertra-
gung gemäß § 2 des Transplantations-
gesetzes in der Fassung der Bekannt-
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machung vom 4. September 2007 
(BGBl. I S. 2206), das zuletzt durch Ar-
tikel 5d des Gesetzes vom 15. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2423) geändert worden ist, 
sind insbesondere folgende Stellen zu-
ständig: 

 
1. die Krankenkassen und die priva-

ten Krankenversicherungsunter-
nehmen, 

 

  

2.  die Ärztekammern Nordrhein und 
Westfalen-Lippe, 

 

  

3.  die Apothekerkammern Nordrhein 
und Westfalen-Lippe, 

 

  

4.  die Krankenhäuser sowie 
 

  

5.  die Transplantationsbeauftragten 
(§ 4).“ 

 

  

3. Die bisherigen §§ 1 und 2 werden die 
§§ 2 und 3. 

 

 § 1 
Landeskommission 

 
  (1) Für das Land Nordrhein-Westfalen wird 

unter Beachtung des § 12 des Landes-
gleichstellungsgesetzes - LGG - vom  
9. November 1999 (GV. NRW. S. 590)  
eine Kommission nach § 8 Abs. 3 des 
Transplantationsgesetzes (TPG) vom  
5. November 1997(BGBl.I S.2631) in der 
jeweils geltenden Fassung für die gutachtli-
che Stellungnahme bei der Entnahme von 
Organen bei Lebenden bei der Ärztekam-
mer Nordrhein als unselbständige Einrich-
tung gebildet. Bei Bedarf können mehrere 
Kommissionen gebildet werden. 
 

  (2) Der Kommission gehören eine Ärztin 
oder ein Arzt, eine Person mit der Befähi-
gung zum Richteramt und eine in psycholo-
gischen Fragen erfahrene Person an. Min-
destens ein Kommissionsmitglied muss eine 
Frau sein. Mitglied der Kommission kann 
nicht sein, wer als Ärztin oder Arzt an der 
Entnahme und der Übertragung von Orga-
nen beteiligt ist oder den Weisungen von an 
solchen Maßnahmen beteiligten Ärztinnen 
und Ärzten unterliegt, oder wer mit Trans-
plantationszentren oder Organisationen, die 
Transplantationen unterstützen, derartig 
verbunden ist, dass eine Beeinträchtigung 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2377&vd_back=N590&sg=0&menu=1


LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10247 

 
 

7 

der objektiven Beurteilung nicht auszu-
schliessen ist, oder wer aus sonstigen 
Gründen nicht geeignet ist. Für jedes Mit-
glied sind ausreichende Stellvertretungen 
zu bestellen.  
 

  (3) Den Vorsitz führt das Mitglied mit der 
Befähigung zum Richteramt.  
 

  (4) Die Mitglieder und Stellvertretungen 
werden vom Vorstand der Ärztekammer 
Nordrhein im Einvernehmen mit dem Vor-
stand der Ärztekammer Westfalen - Lippe 
und dem für das Gesundheitswesen zu-
ständigen Ministerium auf fünf Jahre beru-
fen. Eine erneute Berufung ist zulässig. 
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus der 
Kommission aus, ist für die Dauer der ver-
bleibenden Amtszeit ein neues Mitglied zu 
berufen. Bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes, insbesondere bei Eintritt einer der 
Ausschlusskriterien nach Absatz 2 Satz 3 ist 
die Berufung zu widerrufen.  
 

  (5) Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig 
und unterliegen keinen Weisungen. Sie ha-
ben auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
über die ihnen bekannt gewordenen Tatsa-
chen Stillschweigen zu bewahren.  
 

  (6) Die Mitglieder haben Anspruch auf eine 
Entschädigung nach den Bestimmungen 
des Gesetzes über die Entschädigung  
von Zeugen und Sachverständigen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Ok-
tober 1969 (BGBl. I S. 1756) in der jeweils 
geltenden Fassung.  
 

  (7) Die Ärztekammer Nordrhein führt die 
Geschäfte der Kommission und stellt sicher, 
dass in ärztlich begründeten Eilfällen die 
Kommission auch kurzfristig zusammentre-
ten kann. Die Kommission kann sich eine 
Geschäftsordnung geben.  
 

  § 2 
Verfahren 

 
  (1) Die Kommission wird auf Antrag des 

Transplantationszentrums tätig, in dem das 
Organ entnommen werden soll.  
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  (2) Die Kommission hört die Person, die ein 
Organ spenden will, persönlich an. Sie kann 
die Person, die das Organ erhalten soll, 
sowie weitere Personen und Sachverstän-
dige hören.  
 

  (3) Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Die 
Kommission entscheidet mit Stimmenmehr-
heit (Enthaltungen sind unzulässig) über 
ihre gutachterliche Stellungnahme und gibt 
sie dem antragstellenden Transplantations-
zentrum und der Person, die ein Organ 
spenden will, schriftlich bekannt. Über die 
Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. 
 

4. Der bisherige § 3 wird § 4 und wie folgt 
gefasst: 

 

  

„§ 4 
Transplantationsbeauftragte 

 

 § 3 
Kosten 

 
(1) Entnahmekrankenhäuser gemäß  
§ 9a Absatz 1 des Transplantationsge-
setzes bestellen mindestens eine nach 
den Weiterbildungsordnungen der Ärz-
tekammern Nordrhein und Westfalen-
Lippe im Bereich der Intensivmedizin 
erfahrene Fachärztin oder einen im Be-
reich der Intensivmedizin erfahrenen 
Facharzt in Leitungsfunktion zur oder 
zum Transplantationsbeauftragten, die 
beziehungsweise der die zur Erfüllung 
dieser Aufgaben erforderlichen Kennt-
nisse und Erfahrungen gemäß Absatz 3 
besitzt. Aufgabe der Transplantations-
beauftragten ist insbesondere, darauf 
hinzuwirken, dass 
 

 Die Ärztekammer Nordrhein erhebt vom 
antragstellenden Transplantationszentrum 
für die Tätigkeit der Kommission unabhän-
gig von der tatsächlichen Durchführung der 
Transplantation eine Gebühr gemäß ihrer 
Gebührenordnung. 
 

1. die Entnahmekrankenhäuser ihren 
Verpflichtungen nach § 9a Absatz 
2 und § 11 Absatz 4 des Trans-
plantationsgesetzes nachkommen, 

 

  

2. verbindliche, schriftliche Hand-
lungsanweisungen für den Ablauf 
einer Organspende vorliegen, die 
insbesondere Maßnahmen zur 
Hirntoddiagnostik, zur intensivme-
dizinischen Vorbereitung einer Or-
ganentnahme, zur Klärung des Wil-
lens der Patientin bzw. des Patien-
ten, zu Gesprächen mit Angehöri-
gen und zur frühestmöglichen Ein-

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10247 

 
 

9 

beziehung der Koordinierungsstelle 
nach § 11 Absatz 1 Satz 2 des 
Transplantationsgesetzes beinhal-
ten, 

 
3. die Angehörigen von Organspen-

derinnen und –spendern in ange-
messener Weise begleitet werden, 
wobei die Koordinatorinnen bezie-
hungsweise Koordinatoren der Ko-
ordinierungsstelle hinzugezogen 
werden können, 

 

  

4. alle Todesfälle durch primäre oder 
sekundäre Hirnschädigung im Ent-
nahmekrankenhaus der oder  
dem Transplantationsbeauftragten 
übermittelt, dokumentiert und im 
Rahmen der Qualitätssicherung mit 
der Koordinierungsstelle ausgewer-
tet werden. Diese erfolgt auf Basis 
der jeweils am 31. März eines Jah-
res im Rahmen der Finanzierungs-
regelung für Transplantationsbe-
auftragte fälligen Berichterstattung 
der Entnahmekrankenhäuser an 
die zentrale Koordinierungsstelle 
und einer zusätzlichen Datenliefe-
rung zu den Todesfällen durch pri-
märe oder sekundäre Hirnschädi-
gung am 30. September eines Jah-
res an die Koordinierungsstelle für 
die Region Nordrhein-Westfalen. 

 

  

(2) Die Transplantationsbeauftragten 
beraten die Angehörigen ergebnisoffen 
und begleiten sie im Falle der Entschei-
dung zur Organspende beratend. Sie 
tragen dafür Sorge, dass alle an der 
Pflege Beteiligten im notwendigen Um-
fang Zugang zu Fortbildung, insbeson-
dere zu medizinischen und ethischen 
Fragen und Supervision erhalten. Die 
Transplantationsbeauftragen sind ge-
mäß § 9b Absatz 2 des Transplantati-
onsgesetzes dafür verantwortlich, dass 
das ärztliche und pflegerische Personal 
über die Bedeutung und den Prozess 
der Organspende regelmäßig informiert 
wird. 

 

  

(3) Die Transplantationsbeauftragten 
sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
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ben weisungsunabhängig und haben ein 
uneingeschränktes Zugangsrecht zu 
den Intensivstationen. Sie sind unmittel-
bar der Krankenhausleitung gemäß § 31 
Absatz 1 des Krankenhausgestaltungs-
gesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 11. Dezember 2007 
(GV. NRW. S. 702) in der jeweils gel-
tenden Fassung unterstellt. Die Kran-
kenhausleitung unterstützt die Trans-
plantationsbeauftragten bei ihrer Aufga-
benwahrnehmung und stellt ihnen die 
dafür notwendigen Informationen sowie 
personellen und sächlichen Mittel zur 
Verfügung. Zudem fördert sie die regel-
mäßige fachspezifische Fortbildung der 
Transplantationsbeauftragten. Zur Si-
cherstellung ihrer Qualifikation sind die 
Transplantationsbeauftragten verpflich-
tet, innerhalb von drei Jahren nach ihrer 
Benennung eine curriculäre Fortbildung 
zum Thema Organspende nachzuwei-
sen. Für bereits benannte Transplanta-
tionsbeauftragte beginnt die Frist von 
drei Jahren nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes. 

 
(4) Die Transplantationsbeauftragten 
sind soweit freizustellen, wie es zur ord-
nungsgemäßen Durchführung der Auf-
gaben nach diesem Gesetz erforderlich 
ist. 

 

  

(5) Das für Gesundheit zuständige Mi-
nisterium wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung eine angemessene 
pauschale Vergütung für die Tätigkeit 
der Transplantationsbeauftragten fest-
zusetzen.“ 

 

  

5. Nach § 4 wird folgender § 5 eingefügt: 
 

  

„§ 5 
Auskunftserteilung 

 

  

Auf Verlangen hat der Krankenhausträ-
ger dem für Gesundheit zuständigen 
Ministerium oder dessen Beauftragten 
schriftlich Auskunft zu erteilen über 
 

  

1. die Zahl der im Krankenhaus ver-
storbenen Patientinnen und Patien-
ten, die als potenzielle Organspen-
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derinnen oder Organspender in 
Frage gekommen wären, 

 
2. durchgeführte Maßnahmen zur Er-

füllung der gesetzlichen Verpflich-
tungen nach § 11 Absatz 1 Satz 1 
und Absatz 4 des Transplantati-
onsgesetzes.“ 

 

  

6. Die bisherigen §§ 4 und 5 werden die 
§§ 6 und 7. 

 

  

   
   

Artikel 2 
 

  

Änderung des Krankenhausgestaltungs-
gesetzes des Landes Nordrhein-

Westfalen 
 

 Krankenhausgestaltungsgesetz  
des Landes Nordrhein-Westfalen  

(KHGG NRW) 

In § 9 des Krankenhausgestaltungsgeset-
zes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
11. Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702), 
das zuletzt durch Gesetz vom  
25. März 2015 (GV. NRW. S. 302) geändert 
worden ist, wird die Angabe „3“ durch die 
Angabe „4“ ersetzt. 
 

 § 9 
Organspende 

 
Zur Bestellung eines Transplantationsbeauf-
tragten nach § 3 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Transplantationsgesetzes (AG-
TPG) sind die Krankenhäuser nach Maßga-
be des § 33 verpflichtet. 
 

   
   

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 

  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. 
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Begründung 
 
 
A Allgemeiner Teil 
 
Durch die Novellierung sollen im Wesentlichen Regelungen umgesetzt bzw. konkretisiert 
werden, die in den Gesetzen zur Änderung des Transplantationsgesetzes und zur Regelung 
der Entscheidungslösung im Transplantationsgesetz getroffen wurden. Dies betrifft insbe-
sondere § 2 des Transplantationsgesetzes, in dem es um die Umsetzung der Entschei-
dungslösung, z.B. durch Aufklärungsmaßnahmen geht, § 9a des Transplantationsgesetzes, 
der die Pflichten der Entnahmekrankenhäuser regelt und § 9b des Transplantationsgesetzes, 
der die verpflichtende Bestellung von Transplantationsbeauftragten und ihre Aufgaben fest-
legt. 
 
Des Weiteren ist es notwendig, neue Regelungen zu treffen, die den Organspendeprozess 
unterstützen und befördern sollen. Es soll sichergestellt werden, dass die Transplantations-
beauftragten für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben über die notwendige Qualifikation verfü-
gen. Dem wird der Landesgesetzgeber dadurch gerecht, dass in § 4 Absatz 3 eine ver-
pflichtende Regelung zum Nachweis einer curriculären Fortbildung zum Thema Organspen-
de getroffen wird. 
 
Da die Entnahmekliniken im Organspendeprozess eine wesentliche Rolle spielen, soll eine 
größere Transparenz hinsichtlich ihrer Aktivitäten bewirkt werden. Für die politische Planung 
sind aktuelle Daten zur Situation der Organspende eine wichtige Voraussetzung. Das setzt 
voraus, dass dem für Gesundheit zuständigen Ministerium bei Bedarf die erforderlichen In-
formationen zur Verfügung gestellt werden. Durch die im neuen § 5 vorgesehene rechtliche 
Verpflichtung der Krankenhausträger zur Auskunftserteilung soll dem Umstand Rechnung 
getragen werden, dass das für Gesundheit zuständige Ministerium zu Fragen wie dem Stand 
der Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen und zur Anzahl potenzieller Organspen-
der/innen auf die Angaben der Kliniken angewiesen ist.  
 
Zudem sind Anpassungen und redaktionelle Änderungen notwendig, die sich auf Begrifflich-
keiten, die veränderte Bezeichnung von Paragraphen, auf die Bezug genommen wird, und 
eine gleichstellungsgerechte Sprache beziehen. 
 
 
B Besonderer Teil - Einzelbegründungen 
 
Zu Nummer 1 (Neufassung der Inhaltsübersicht) 
 
Aufgrund der Einfügung neuer Vorschriften (§§ 1 und 5) und der Änderung der amtlichen 
Überschrift des § 4 ist eine Anpassung der Inhaltsübersicht erforderlich. 
 
Zu Nummer 2 (§ 1 Zuständige Stellen) 
 
§ 1 dient der Konkretisierung der in § 2 Absatz 1 Satz 1 des Transplantationsgesetzes ge-
nannten nach Landesrecht zuständigen Stellen, die zur Aufklärung der Bevölkerung über die 
Möglichkeiten der Organspende, die Voraussetzungen der Organentnahme und die Bedeu-
tung der Organübertragung gemäß § 2 des Transplantationsgesetzes insbesondere zustän-
dig sind. 
Die Konkretisierung der nach Landesrecht zuständigen Stellen ist auch in den Gesetzen zur 
Ausführung des Transplantationsgesetzes anderer Länder (Bayern, Hessen, Rheinland-
Pfalz, Saarland, Sachsen, Schleswig-Holstein) vorgenommen worden. 
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Zu Nummer 3 (§ 2 Landeskommission und § 3 Verfahren) 
 
Die bisherigen §§ 1 und 2 werden auf Grund der geänderten Reihenfolge die §§ 2 und 3. 
 
Zu Nummer 4 (§ 4 Transplantationsbeauftragte) 
 
Der bisherige § 3 wird § 4 und erhält die neue Überschrift „Transplantationsbeauftragte“, da 
sowohl Frauen als auch Männer Transplantationsbeauftragte sein können. 
 
Der neu gefasste Satz 1 in Absatz 1 dient dazu, die Vorgabe in § 9b Absatz 3 Satz 1 des 
Transplantationsgesetzes umzusetzen. Demnach ist Näheres, insbesondere auch zu der 
erforderlichen Qualifikation von Transplantationsbeauftragten, durch Landesrecht zu be-
stimmen. Die bisher geltenden Festlegungen zur Qualifikation im Gesetz zur Ausführung des 
Transplantationsgesetzes werden konkretisiert. 
 
Aktuelle Umfragen belegen, dass etwa jede/r Dritte die persönliche Entscheidung zur Organ-
spende in einem Organspendeausweis festgehalten hat. Ist den Angehörigen nicht bekannt, 
ob bzw. welche Entscheidung die verstorbene Person zu Lebzeiten getroffen hat, müssen 
die Angehörigen nach dem mutmaßlichen Willen der bzw. des Verstorbenen entscheiden. 
Lässt sich dieser nicht ermitteln, entscheiden die Angehörigen nach ihrem eigenen Willen. 
Die angemessene Begleitung der Angehörigen von Organspenderinnen und –spendern ist 
daher ein sehr wichtiger Teil einer Organspende und umfasst viele Aspekte. Sensibel geführ-
te ergebnisoffene Gespräche sind wichtig, um die Angehörigen in dieser extrem belastenden 
Situation zu unterstützen und ihnen die Entscheidung für oder gegen eine Organspende zu 
erleichtern. Die speziell geschulten Koordinatorinnen und Koordinatoren der Koordinierungs-
stelle können die Kliniken beim Angehörigengespräch und bei der Angehörigenbetreuung 
entlasten bzw. unterstützen. Die Ergänzung in Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 soll daher die Be-
deutung der möglichen Hinzuziehung der Koordinatorinnen und Koordinatoren hervorheben. 
 
Es hat sich gezeigt, dass die Entnahmekrankenhäuser die gesetzlich vorgeschriebene Aus-
wertung der Daten zu Todesfällen durch primäre oder sekundäre Hirnschädigung mit der 
Koordinierungsstelle in unterschiedlichen Zeitabständen durchführen. Die Auswertungen 
finden meistens einmal jährlich, zum Teil aber auch halbjährlich, quartalsweise oder gele-
gentlich jeden Monat statt. Zur Sicherstellung einer regelmäßigen Auswertung mit der Koor-
dinierungsstelle hat der Landesgesetzgeber daher in Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 eine zeitli-
che Regelung mit zwei Stichtagen im Abstand von sechs Monaten getroffen. Um den Kran-
kenhäusern die Arbeit zu erleichtern, soll der erste Stichtag (31. März) mit dem Stichtag kor-
relieren, zu dem sie gemäß der getroffenen Vereinbarung zur Tätigkeit und Finanzierung von 
Transplantationsbeauftragten die Angaben zu den Tätigkeiten der Transplantationsbeauf-
tragten an die Koordinierungsstelle übermitteln müssen.  
 
Die weiteren Änderungen und Ergänzungen in Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 bis 4 dienen zum 
einem der sprachlichen Gleichstellung, der veränderten Bezeichnung von Paragraphen aus 
dem Transplantationsgesetz, auf die Bezug genommen wird, sowie der sprachlichen Anpas-
sung an das Transplantationsgesetz („Entnahmekrankenhäuser“ statt „Krankenhäuser“). 
 
Mit der neu angefügten Regelung in Absatz 2 wird eine Vorgabe aus dem Transplantations-
gesetz aufgenommen. 
 
Mit der Neufassung des Absatzes 3 kommt der Landesgesetzgeber dem Erfordernis gemäß 
§ 9b Absatz 3 Satz 1 des Transplantationsgesetzes nach, die organisationsrechtliche Stel-
lung der Transplantationsbeauftragten im Entnahmekrankenhaus zu regeln.  
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Der neugefasste Absatz 3 hebt ferner die Notwendigkeit fachspezifischer Fortbildungen für 
Transplantationsbeauftragte hervor. Transplantationsbeauftragte sind die klinikinternen An-
sprechpartner für alle Belange rund um die Organspende und das Bindeglied zu den Trans-
plantationszentren und zur Koordinierungsstelle. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben müssen 
Transplantationsbeauftragte über besondere fachspezifische, interdisziplinäre und fachüber-
greifende Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich Organspende verfügen. Fortbildungen sind 
unerlässlich, um Transplantationsbeauftragte vor allem zur Spenderdetektion, -evaluation 
und –selektion, Organisation der Hirntoddiagnostik, Angehörigenbetreuung, Information der 
Mitarbeiter/innen und zur Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle zu qualifizieren. 
Dadurch soll die Handlungssicherheit im klinischen Alltag verbessert, die Abwicklung des 
Organspendeprozesses optimiert und damit auch die Zahl der Organspender/innen gestei-
gert werden. Umfragen des Landes belegen, dass es bei der Fortbildung noch Nachhol- bzw. 
Verbesserungsbedarf gibt. Die neuen Regelungen in Absatz 3 dienen dazu, die Qualifizie-
rung der Transplantationsbeauftragten sicherzustellen. Dies soll durch die Förderung der 
regelmäßigen Fortbildung der Transplantationsbeauftragten durch die Krankenhausleitung 
und durch den verpflichtenden Nachweis einer curriculären Fortbildung innerhalb eines an-
gemessenen Zeitrahmens nach ihrer Bestellung erreicht werden. 
 
Mit dem neu angefügten Absatz 4 wird die Vorgabe in § 9b Absatz 3 Satz 1 des Transplanta-
tionsgesetzes umgesetzt, im Landesrecht das Nähere zu der Freistellung von Transplantati-
onsbeauftragten von ihren sonstigen Tätigkeiten im Entnahmekrankenhaus zu bestimmen. In 
Anbetracht der sehr heterogenen Krankenhausstruktur in Nordrhein-Westfalen wurde eine 
offene Regelung getroffen, die Transplantationsbeauftragten soweit freizustellen, wie es zur 
ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. 
 
Gemäß § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 des Transplantationsgesetzes erhalten Entnahme-
krankenhäuser für die Bestellung von Transplantationsbeauftragten einen angemessenen 
pauschalen Betrag. Dafür ist ein entsprechender Zuschlag im Budget der Koordinierungsstel-
le vorgesehen. Das Finanzierungsvolumen wird von den zuständigen Vertragspartnern auf 
Bundesebene (GKV-Spitzenverband, Bundesärztekammer und Deutsche Krankenhausge-
sellschaft) festgelegt. Für die Jahre 2014 bis 2016 wurde die Höhe der Finanzierungsmittel in 
der Vereinbarung zur Tätigkeit und Finanzierung von Transplantationsbeauftragten nach  
§ 7 Absatz 5 des Vertrages nach § 11 Absatz 2 des Transplantationsgesetzes geregelt. Die 
Aufwandserstattung an die Entnahmekrankenhäuser besteht aus einem einheitlichen So-
ckelbetrag und einer volumenabhängigen Komponente (jeweilige Anzahl der an einem Hirn-
tod Verstorbenen). Die Auszahlung der Mittel an die Entnahmekrankenhäuser erfolgt durch 
die Koordinierungsstelle. Für den Fall, dass es den Vertragspartnern auf Bundesebene in 
den Folgejahren nicht gelingt, sich auf ein Finanzierungsvolumen zu einigen, wird durch den 
neu angefügten Absatz 5 eine Ermächtigungsgrundlage geschaffen, durch Rechtsverord-
nung eine angemessene pauschale Vergütung für die Tätigkeit der Transplantationsbeauf-
tragten festzusetzen. 
 
Zu Nummer 5 (§ 5 Auskunftserteilung) 
 
Nach bisherigen Erfahrungen kommen nicht alle Krankenhäuser der Aufforderung nach, über 
ihre Maßnahmen zur Förderung der Organspende zu berichten. Aktuelle Daten dienen der 
nötigen Transparenz und sind für die politische Planung eine wesentliche Voraussetzung. Mit 
dem neu eingefügten § 5 werden die Krankenhausträger verpflichtet, auf Verlangen schrift-
lich Auskunft zu erteilen. 
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Zu Nummer 6 (§ 6 Kosten und § 7 Inkrafttreten) 
 
Die bisherigen §§ 4 und 5 werden auf Grund der geänderten Reihenfolge die §§ 6 und 7. 
 
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-
Westfalen) 
 
Da der bisherige § 3 zu § 4 wird, wird in § 9 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Lan-
des Nordrhein-Westfalen die Angabe „3“ durch die Angabe „4“ ersetzt. 
 
 
Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.  
 
 


